
Änderung der Satzung der Gemeinde Allensbach für den Waldfriedhof Langenrain vom 

03.05.2011 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Allensbach hat in der Sitzung vom 22.03.2016 aufgrund der 

§§ 12 Abs.2, 13 Abs.1, 15. Abs.1, 39 Abs.2 und 49 Abs 3 Nr.2 des Bestattungsgesetzes in Ver-

bindung mit den §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie den §§ 

2,11 und 13 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg folgende Änderungs-

satzung beschlossen: 

Art I 

§ 19 Gebührenschuldner 

Abs 2 b wird geändert: 

Die bestattungspflichtigen Angehörigen der verstorbenen Person (Ehegatte oder Ehegattin, 

Lebenspartner oder Lebenspartnerin, volljährige Kinder, Eltern, Großeltern, volljährige Ge-

schwister und Enkelkinder), 

Art II 

In-Kraft-Treten 

1) Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 

Hinweis: 

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf-

grund der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung kann nur geltend ge-

macht werden, wenn der Bürgermeister dem Beschluss des Gemeinderates nach § 43 der 

Gemeindeordnung wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf eines 

Jahres nach dieser Bekanntmachung die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 

hat oder wenn die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 

Allensbach unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schrift-

lich geltend gemacht worden ist. Ist eine Verletzung auf eine der geschilderten Arten geltend 

gemacht worden, so kann auch nach Ablauf eines Jahres nach dieser Bekanntmachung je-

dermann diese Verletzung geltend machen. Ist die Verletzung nicht auf eine der geschilder-

ten Arten geltend gemacht worden, gilt diese Satzung ein Jahr nach dieser Bekanntmachung 

als von Anfang an gültig zustande gekommen, es sei denn, dass die Vorschriften über die 

Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 

worden sind. 

Allensbach, den 23.03.2016 

 

gez. Friedrich, Bürgermeister 


